
  
 

Anlage zur Tagesordnung der 
 
Sitzung des Rates am 
Dienstag, 12.03.2013, 19:30 Uhr . 
im Ratssaal des Rathauses, Helmsteder Straße 1, 26434 
Hohenkirchen     
 

Öffentlicher Teil 

 
Frau Prieß-Tiemann 
6.1.1 1. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde 

Wangerland 
I-241-2013 

   
Punkt 5.2.1 der Sitzung des Verwaltungsausschusses am  04.03.2013     
   
Beschlussvorschlag: 

Die der Sitzungsvorlage beigefügte 1. Änderungssatzung der Hauptsatzung der 
Gemeinde Wangerland wird beschlossen. 
 
 
Frau Prieß-Tiemann 
6.1.2 Unterstützung der Errichtung eines 

Nahwärmekonzeptes für den Ort Wiefels 
BM-234-2013 

   
Punkt 6.6.8 der Sitzung des Verwaltungsausschusses am  18.02.2013     
   
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeinde Wangerland unterstützt die Bemühungen zur Errichtung eines 
Nahwärmekonzeptes für den Ort Wiefels. Der hierfür zu gründenden 
Genossenschaft (eG) tritt die Gemeinde Wangerland bei. Der Bürgermeister 
wird ermächtigt, alle hierfür erforderlichen Erklärungen abzugeben. 
 
 
Herr Sandmeier 
6.1.3 Ernennung von gemeindlichen Ehrenbeamten I-220-2013 
   
Punkt B/5.2 der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Feuerschutz 
und Wegebau   am  06.02.2013     
   
Punkt 5.3.3 der Sitzung des Verwaltungsausschusses am  18.02.2013     
   
Beschlussvorschlag: 

Der Feuerwehrkamerad Enno Deling wird mit Wirkung vom 01.04.2013 bis zum 
31.03.2019 in das Ehrenbeamtenverhältnis zum Ortsbrandmeister der Ortswehr 
Wiarden ernannt. Sven Könitz wird mit Wirkung vom 01.04.2013 bis zum 



31.03.2019 in das Ehrenbeamtenverhältnis zum stellv. Ortsbrandmeister der 
Ortswehr Wiarden ernannt. Jürgen Peters wird mit Wirkung vom 01.04.2013 bis 
zum 31.03.2019 in das Ehrenbeamtenverhältnis zum stellv. Ortsbrandmeister 
der Ortswehr Neugarmssiel ernannt. Axel Kroulik wird mit Wirkung vom 
01.04.2013 bis zum 31.03.2019 in das Ehrenbeamtenverhältnis zum 
Ortsbrandmeister der Ortswehr Tettens ernannt. Jan-Iko Janßen wird mit 
Wirkung vom 01.08.2013 bis zum 31.07.2019 zum stellv. Ortsbrandmeister der 
Ortswehr Tettens ernannt. 
 
 
Frau Prieß-Tiemann 
6.1.4 Ernennung von gemeindlichen Ehrenbeamten I-245-2013 
   
Punkt 5.3.6 der Sitzung des Verwaltungsausschusses am  04.03.2013     
   
Beschlussvorschlag: 

Der Feuerwehrkamerad Jörg Nöchel wird mit Wirkung vom 01.04.2013 bis zum 
31.03.2019 in das Ehrenbeamtenverhältnis zum Ortsbrandmeister der Ortswehr 
Hooksiel ernannt. 

 
Herr Sandmeier 
6.1.5 Entlassung eines gemeindlichen Ehrenbeamten I-219-2013 
   
Punkt A/5.1 der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Feuerschutz 
und Wegebau   am  06.02.2013     
Ergebnis: Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür 

   
Punkt 5.3.2 der Sitzung des Verwaltungsausschusses am  18.02.2013     
   
Beschlussvorschlag: 

Der Ortsbrandmeister der Ortswehr Wiarden, Horst Siefken, wird mit Wirkung 
vom 31.03.2013 aus dem Ehrenbeamtenverhältnis als Ortsbrandmeister der 
Ortswehr Wiarden entlassen. 

 
Frau Brandenburg-Bienek 
6.2.1 Beratung und Erlass der Haushaltssatzung und des 

Haushaltsplanes 2013 sowie des 
Investitionsprogrammes 2014 - 2016 

II-223-2013 

   
Punkt A/5.1 der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und Energie   am  
27.02.2013     
Ergebnis: Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür 

   
Punkt 5.3.1 der Sitzung des Verwaltungsausschusses am  04.03.2013     
   
Beschlussvorschlag: 



Der Rat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2013 
 
 
1. im Ergebnishaushalt 
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  16.749.178 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 16.749.178 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 6.100,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 38.500,00 € 
 
 
2. im Finanzhaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.448.100 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.427.200 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 854.900 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.575.900 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 600.000 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 342.600 € 
 
 
2.7. nachrichtlich: Gesamtbetrag 
 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 18.903.000 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 17.345.700 € 
 

 
3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 600.000 € 
festgesetzt. 
 

 
4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

 
5. Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur 
rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden 
dürfen,  
wird auf 3.000.000 € festgesetzt. 
 
 



6. Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
6.1. Grundsteuer 
 
6.1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v.H. 
 
6.1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v.H. 
 
6.2. Gewerbesteuer 400 v.H. 
 
 
7. Das vorgelegte Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2014 – 2016 
wird genehmigt. 
 
 
Herr Herfurth 
6.3.1 Kooperation von Grundschule und Oberschule 

Hohenkirchen 
III-237-2013 

   
Punkt A/5.1 der Sitzung des Ausschusses für Schulen, Jugend, Kultur und Soziales 
am  05.02.2013     
Ergebnis: Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür 

   
Punkt 5.3.6 der Sitzung des Verwaltungsausschusses am  18.02.2013     
   
Beschlussvorschlag: 

Die Grundschule und die Oberschule Hohenkirchen sollen zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt räumlich zusammengelegt werden. Eine über das 
heutige Maß hinausgehende Kooperation wird angestrebt. Die Trägerschaft für 
beide Schulformen soll zunächst unverändert bleiben. Eine Änderung des 
Schulgesetzes dahingehend, dass ein Landkreis in besonders begründeten 
Einzelfällen auch die Trägerschaft der Grundschule übernehmen kann, soll 
beantragt werden. 

 
Herr Tammen 
6.5.1 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VIII/1 

"Bassens Windenergiepark" - Satzungsbeschluss 
III-237-2013 

   
Punkt A/5.1 der Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Sanierung   
am  26.02.2013     
Ergebnis: Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür 

   
Punkt 5.3.3 der Sitzung des Verwaltungsausschusses am  04.03.2013     
   
Beschlussvorschlag: 



Bezüglich der eingegangenen Hinweise und Anregungen werden die dieser 
Vorlage beigefügten Abwägungsergebnisse gebilligt und beschlossen. 
 
Der Rat beschließt die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. VIII/1 „Bassens 
Windenergiepark“ mit Begründung aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 10 des 
Baugesetzbuches, der Baunutzungsverordnung sowie der §§ 10 und 58 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes der jeweils gültigen 
Fassung. 
 
 
Herr Kröner 
6.6.1 Parkraumbewirtschaftung Strand Hooksiel WTG-201-2013 
   
Punkt A/5.1 der Sitzung des Ausschusses für Tourismus   am  29.01.2013     
Ergebnis: Abstimmungsergebnis: mehrheitlich dafür 

  Ja 4  Nein 3   
Beschlussvorschlag: 

Die WTG wird beauftragt, unverzüglich die für die in Hooksiel beabsichtigte 
Parkraumbewirtschaftung notwendigen Parkautomaten zu bestellen und alle 
erforderlichen Vorbereitungen (Verlegung von Erdkabeln, Herstellung von 
Fundamenten usw.) zu treffen. Die Parkraumbewirtschaftung soll so schnell 
wie möglich, spätestens zu Pfingsten 2013, aufgenommen werden. Die am 
Deich im Bereich des Strandgebäudes 1 vorhandenen, abgängigen Zäune 
sollen unverzüglich entfernt werden. Sollten Sicherungsmaßnahmen zur 
Verhinderung von Autoverkehr auf dem Deich notwendig sein, so sollen diese 
in Absprache mit dem zuständigen Deichband ergriffen werden.  
 
Punkt 6.6.3 der Sitzung des Verwaltungsausschusses am  18.02.2013     
Ergebnis: zurückgestellt 

   
Punkt 5.3.5 der Sitzung des Verwaltungsausschusses am  04.03.2013     
 
Beschussvorschlag: 
 
Am bisherigen System zur Finanzierung der Strand-Infrastruktur in Hooksiel 
wird festgehalten. Auf die Einrichtung einer Parkraumbewirtschaftung wird 
vorerst verzichtet. 
 
Der vorhandene Zaun auf der Deichkrone wird zwischen der bestehenden 
Schafbeweidung und dem Außenhafen entfernt. Beginnend ab dem 
Deichübergang in Höhe des Strandgebäudes 1 bis zum Außenhafen wird ein 
neuer Zaun errichtet, um ein ungestörtes und sicheres Benutzen der 
Liegewiese zu ermöglichen. Von den Parkplätzen aus soll durch geeignete 
Beschilderung auf die Gebührenpflicht und etwaige Kontrollen hingewiesen 
werden. 
 
Die Wangerland Touristik GmbH wird gebeten, die Gespräche mit NPorts über 
einen Pachtvertrag für das Freizeitgelände Hooksiel und die Einrichtung einer 



Parkraumbewirtschaftung mit dem Ziel eines Abschlusses in diesem Jahr 
fortzusetzen. 
 
Im Jahr 2013 sollen die Gespräche mit dem III. Oldenburgischen Deichband 
und dem Landkreis Friesland als unterer Deichbehörde hinsichtlich der 
weiteren Strandabschnitte im Bereich Horumersiel/Schillig fortgesetzt werden. 
 
Ziel des Rates ist es, eine annähernd vergleichbare Regelung an allen Stränden 
in der Gemeinde Wangerland zu treffen, die einerseits möglichst gleiche 
Entgelte für Strandnutzer und andererseits eine sichere Finanzierung der 
touristischen Infrastruktur vorsieht. 
 
 
Herr Kröner 
6.6.2 Beratung und Erlass des Wirtschaftplanes der 

Wangerland Touristik GmbH einschl. 
Haushaltskonsolidierungskonzept und Finanzplan 
für das Wirtschaftsjahr 2013 

WTG-239-2013 

   
Punkt A/5.1 der Sitzung des Ausschusses für Tourismus   am  27.02.2013     
Ergebnis: Abstimmungsergebnis: mehrheitlich dafür 

  Ja 4  Nein 3   
 

Punkt 5.3.8 der Sitzung des Verwaltungsausschusses am  04.03.2013     
 
Beschlussvorschlag: 

Der Rat beschließt den Wirtschaftplan einschließlich 
Haushaltskonsolidierungskonzept und Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 
2013. 
 
Im Erfolgsplan betragen 
 

 die Erträge   8.035.500,00 EUR 

 die Aufwendungen  8.168.600,00 EUR 
 
Im Vermögensplan betragen 
 

 die Deckungsmittel  7.143.250,00 EUR 

 der Finanzbedarf   7.143.250,00 EUR 
 
Verpflichtungsermächtigungen sind im Vermögensplan nicht vorgesehen. 
 
Der Höchtsbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2013 zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben der Wangerland Touristik GmbH in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 EUR festgesetzt. 
 
 
7 Umbesetzung in den Ausschüssen des Rates sowie  



den Gremien und Einrichtungen, in die die 
Gemeinde Vertreter zu entsenden hat 

 


